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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

07.04.1981 

Geschäftszahl 

2763/80 

Rechtssatz 

Grundsätzlich dienen die Kosten für ein Hochschulstudium der Berufsausbildung und sind daher als 
Werbungskosten nicht abzugsfähig. Hat der Steuerpflichtige jedoch ein Hochschulstudium abgeschlossen und 
übt er einen diesem adäquaten Beruf aus, so können die Kosten eines zweiten Hochschulstudiums 
Werbungskosten sein, wenn die beiden Wissenschaftsgebiete qualifiziert verflochten sind, wie zB bei dem an 
das Studium der Rechtswissenschaften anschließende Studium der Sozialwissenschaften und 
Wirtschaftswissenschaften (betriebswirtschaftliche Studienrichtung). 

Beachte 

Besprechung in: 

DRdA 1981/6, S 431; 


